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INFORMATION ÜBER ENTSCHÄDIGUNGS- 
UND GENUGTUUNGSANSPRÜCHE GEMÄSS 

OPFERHILFEGESETZ (OHG) 
 

 
Allgemeine Voraussetzungen 
Wer durch eine Straftat in seiner körper-
lichen, sexuellen und / oder seelischen In-
tegrität erheblich beeinträchtigt worden ist, 
hat unter gewissen Voraussetzungen An-
spruch auf Entschädigung und Genugtuung 
durch die zuständige kantonale Behörde.  
 
Die Beratungsstellen der Stiftung Opferhilfe 
unterstützen Sie in der Abklärung und ggf. 
dem Geltendmachen Ihrer Ansprüche. Um 
genauere Informationen zu erhalten, raten 
wir Ihnen eine Beratungsstelle zu kontaktie-
ren.  
 
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten 
Informationen über Anspruchsvorausset-
zungen und Fristen: 
 
Entschädigung 
Die opferrechtliche Entschädigung deckt 
den Schaden ab, der durch eine dauerhafte 
Beeinträchtigung, die eine Person durch 
eine Straftat erlitten hat, entstanden ist.  
Dazu gehören: Erwerbsausfallschaden, 
Versorgerschaden, Bestattungskosten und 
Haushaltsschaden. 
Reiner Sach- und Vermögensschaden wird 
nicht vergütet. 
 
Benötigt eine geschädigte Person dringend 
sofortige finanzielle Hilfe, kann ein Vor-
schussgesuch auf Entschädigung einge-
reicht werden.  
Opferrechtliche Entschädigungsansprüche 
sind abhängig von der finanziellen Situation 
des Opfers.  
 
Genugtuung 
Mit der Genugtuung soll der Schmerz, der 
nicht-materielle Schaden, der durch eine 
Straftat entstanden ist, ausgeglichen wer-
den. Genugtuung kann beantragt werden,  
 
 
 

wenn eine Straftat zu schweren Beeinträch- 
tigungen geführt hat. Dies kann z.B. der Fall 
sein 

• bei Sexualdelikten, die psychische Beein-
trächtigungen und traumatische Stress-
zustände zur Folge haben 

• bei schweren Körperverletzungen, die zu 
lebensgefährlichen Verletzungen, einem 
langwierigen Heilungsprozess und / oder  
dauernden, gravierenden körperlichen 
Beeinträchtigungen geführt haben 

• für Hinterbliebene eines Tötungsdelikts 

• bei massiver, lang andauernder häusli-
cher Gewalt, wenn diese zu schweren 
psychischen Beeinträchtigungen und 
Einschränkungen in der Lebensführung 
der Betroffenen führt.  

 
Eine Genugtuung wird unabhängig von der 
finanziellen Situation des Opfers ausgerich-
tet.  
 
Fristen 
Anträge auf Entschädigung und Genug-
tuung müssen innerhalb einer Frist von 5 
Jahren nach dem Zeitpunkt der Tat geltend 
gemacht werden. Diese Frist gilt für Strafta-
ten, die seit dem 1.1.2007 verübt wurden. 
Für frühere Straftaten ist der Anspruch be-
reits verjährt.  
Für Kinder und Jugendliche, die Opfer einer 
Straftat wurden, gelten andere Fristen. 
Anspruch auf Entschädigung und / oder 
Genugtuung kann unabhängig davon, ob 
ein Strafverfahren eingeleitet worden ist, 
geltend gemacht werden.  
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